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UNGER Kabel-Konfektionstechnik GmbH Verkaufs- und Leistungsbedingungen, 
Einkaufsbedingungen (Fassung 12/2025) 

 
 

Geltung 
 
Alle unsere Lieferungen und Einkäufe er-
folgen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Verkaufs-, Leistungs- und Ein-
kaufsbedingungen. Die Geschäftsbedin-
gungen unserer Geschäftspartner gelten 
auch dann nicht, wenn die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unserer Ge-
schäftspartner zu einzelnen Punkten 
keine gesonderte Regel enthalten. Die 
Verkaufs-, Leistungs- und Einkaufsbedin-
gungen gelten nur gegenüber Unterneh-
mern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. Ab-
weichungen von diesen Geschäftsbedin-
gungen sind nur wirksam, wenn wir sie 
schriftlich bestätigen. Diese Verkaufs-, 
Leistungs- und Einkaufsbedingungen 
gelten auch für alle zukünftigen Ge-
schäfte zwischen den Vertragsparteien, 
ohne dass es eines erneuten Hinweises 
auf die Bedingungen bedarf.  
 
 
A. Verkaufs- und Leistungsbeding-
ungen 
 
§ 1 Zustandekommen des Vertrages 
1. Unsere Angebote erfolgen freiblei-
bend, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder 
ausdrücklich verbindliche Zusagen ent-
halten oder sonst wie die Verbindlichkeit 
ausdrücklich vereinbart wurde. Sie sind 
Aufforderungen zu Bestellungen. Der Be-
steller ist an seine Bestellung als Ver-
tragsantrag 14 Kalendertage - bei elekt-
ronischer Bestellung 5 Werktage (jeweils 
an unserem Sitz) - nach Zugang der Be-
stellung bei uns gebunden, soweit der 
Besteller nicht regelmäßig auch mit einer 
späteren Annahme durch uns rechnen 
muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für 
Nachbestellungen des Bestellers. 
2. Ein Vertrag kommt - auch im laufenden 
Geschäftsverkehr - erst dann zustande, 
wenn wir die Bestellung des Bestellers 
schriftlich oder in Textform (d.h. auch per 
Telefax oder E-Mail) durch Auftragsbe-
stätigung bestätigen. Die Auftragsbestä-
tigung gilt nur unter der Bedingung, dass 
noch offene Zahlungsrückstände des Be-
stellers beglichen werden und dass eine 
durch uns vorgenommene Kreditprüfung 
des Bestellers ohne negative Auskunft 
bleibt. Bei Lieferung oder Leistung inner-
halb der angebotsgegenständlichen Bin-
dungsfrist des Bestellers kann unsere 
Auftragsbestätigung durch unsere Liefe-
rung ersetzt werden, wobei die Absen-
dung der Lieferung maßgeblich ist. 
3. Der Besteller hat uns rechtzeitig vor 
Vertragsschluss schriftlich auf etwaige 
besondere Anforderungen an unsere 
Produkte hinzuweisen. Solche Hinweise 
erweitern jedoch nicht unsere vertragli-
chen Verpflichtungen und Haftung.  

Mangels anderweitiger ausdrücklicher 
Vereinbarung sind wir lediglich verpflich-
tet, die bestellten Produkte als in der Bun-
desrepublik Deutschland Verkehrs- und 
zulassungsfähige Ware zu liefern. 
4. Die Übernahme eines Beschaffungsri-
sikos oder einer Beschaffungsgarantie 
liegt nicht allein in unserer Verpflichtung 
zur Lieferung einer nur der Gattung nach 
bestimmten Sache. 
5. Ein Beschaffungsrisiko im Sinne von 
§ 276 BGB übernehmen wir nur kraft 
schriftlicher, gesonderter Vereinbarung 
unter Verwendung der Wendung „über-
nehmen wir das Beschaffungsrisiko...“. 
6. Bei bestellerseitig verspätetem Liefer-
auftrag oder -abruf sind wir berechtigt, die 
Lieferung um den gleichen Zeitraum des 
bestellerseitigen Rückstandes zuzüglich 
einer Dispositionsfrist von 4 Werktagen 
am Ort unseres Sitzes hinauszuschie-
ben. 
7. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalku-
lationen und sonstigen Unterlagen behal-
ten wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Besteller unserer ausdrückli-
chen schriftlichen Zustimmung. 
 
§ 2 Preise 
1. Die vereinbarten Preise sind Netto-
preise ab Werk und enthalten nicht Ne-
benkosten, wie z. B. Versand- und Ver-
packungskosten, Transportversicherung. 
2. Liegt zwischen dem Vertragsab-
schluss und dem Zeitpunkt der Lieferung 
ein Zeitraum von mehr als vier Monaten, 
so sind unsere am Tage der Lieferung 
gültigen Verkaufspreise auch dann maß-
gebend, wenn bei Vertragsabschluss an-
dere Preise vereinbart wurden. Eine 
Preiserhöhung wird dabei über das Maß, 
in dem zwischen Vertragsabschluss und 
Lieferung die Material-, Beschaffungs-, 
Herstellungs-, Lieferungs-, Lohn- und 
Energiekosten, Steuererhöhungen ge-
stiegen sind, nicht hinausgehen. 
 
§ 3 Lieferplan- und Abrufsystem 
1. Anwendungsbereich 
Für Rahmenverträge und 
Abruflieferungen, bei denen der Bedarf 
über Lieferpläne gesteuert wird, gelten 
die nachfolgenden Bestimmungen. 
Sie gehen im Zweifel den Regelungen 
der §§ 2 und 4 vor. 
2. Lieferpläne und Vertragsschluss 
Der Lieferant erhält rollierend Lieferpläne 
mit Bedarfsangaben. 
Verbindliche Bestellungen 
(Fertigungsfreigaben) ergeben sich aus 
den im Lieferplan als verbindlich 
gekennzeichneten Mengen. 
Eine Bestellung gilt auch als 
angenommen, wenn der Lieferant nicht 
innerhalb von zwei (2) Werktagen nach 
Zugang widerspricht. Abweichend von 
§ 2 Nr. 4 gilt die Annahmefrist für 

Bestellungen nach diesem Paragraphen 
zwei Werktage. 
3. Fix-Zeitraum 1 – Fertigungsfreigabe 
Für die im Lieferplan verbindlich 
ausgewiesenen Mengen besteht eine 
Lieferverpflichtung innerhalb des Fix-
Zeitraums 1. Der Fix-Zeitraum 1 
entspricht der jeweils mitgeteilten 
Planlieferzeit des Vertragsprodukts. 
4. Fix-Zeitraum 2 – Materialfreigabe 
Darüber hinausgehende Mengen können 
als Materialfreigabe bezeichnet werden. 
Der Fix-Zeitraum 2 beträgt höchstens das 
Dreifache der Planlieferzeit. Innerhalb 
dieses Zeitraums darf der Lieferant die 
notwendigen Vormaterialien disponieren. 
Die Materialfreigabe dient der 
frühzeitigen Disposition von 
Vormaterialien. Sie begründet keine 
Abnahmeverpflichtung, ermöglicht 
jedoch dem Lieferanten eine 
wirtschaftliche Produktionsplanung. Die 
Parteien werden im Falle einer 
wesentlichen Abweichung der 
verbindlichen Abrufe von der 
Materialfreigabe eine angemessene 
Lösung hinsichtlich bereits disponierter 
Materialien abstimmen. 
5. Forecast (unverbindliche 
Bedarfsschätzung) 
Angaben im Lieferplan außerhalb der 
Fixzeiträume sind unverbindliche 
Bedarfsschätzungen und dienen 
ausschließlich der Kapazitätsplanung. 
Sie begründen keine Liefer- oder 
Abnahmeverpflichtung. 
6. Vorrang und Ergänzung 
Im Übrigen gelten die Regelungen dieser 
Bedingungen unverändert. Bei 
Widersprüchen zwischen 
Lieferplanangaben und sonstigen 
Bestellungen oder Abrufen hat der 
jeweilige Lieferplan Vorrang. 
 
§ 4 Lieferung und Lieferkosten 
1. Wir sind zu für den Besteller zumutba-
ren Teillieferungen und Teilleistungen 
berechtigt. Da eine exakte Einhaltung der 
Liefermenge wegen der unterschiedli-
chen Qualität und Größe der Teile nicht 
immer gewährleistet werden kann, sind 
wir zu Mehr- oder Minderlieferungen bis 
zu 5 % der bestellten Menge berechtigt. 
2. Vereinbarte Liefertermine sind einge-
halten, wenn die bestellte Ware innerhalb 
der Lieferfrist oder zum vereinbarten Lie-
fertermin einem Frachtführer oder der zur 
Versendung bestimmten Person oder 
Firma übergeben wurde oder versandbe-
reit gemeldet ist.  
3. Der Versand erfolgt auf Rechnung und 
Gefahr des Bestellers, auch wenn der 
Versand nicht vom Erfüllungsort aus er-
folgt. Ohne bestimmte Vorschrift wird die 
Versendungsart nach bestem Ermessen 
gewählt, dabei aber eine Verantwortung 
für billigste Beförderung nicht übernom-
men. Etwaige vom Besteller gewünschte 
Versicherung geht zu dessen Lasten. 
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4. Lieferfristen werden nach bestem Er-
messen angegeben, sind aber nicht ver-
bindlich, auch soweit sie während der Ab-
wicklung des Auftrags auf Mahnung zur 
Lieferung hin angegeben werden. Scha-
denersatzansprüche wegen verspäteter 
Lieferung sind ausgeschlossen; dies gilt 
nicht, soweit Lieferverzögerung auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
5. Sind wir an der Einhaltung von Leis-
tungsfristen aufgrund von uns nicht zu 
vertretender Ereignisse höherer Gewalt 
gehindert, so verlängert sich die verein-
barte Leistungsfrist angemessen. 
6. Versandfertig gemeldete Ware, deren 
vertraglicher Liefertermin eingetreten ist, 
muss sofort abgerufen und abgenommen 
werden, anderenfalls oder bei Unmög-
lichkeit der Versendung sind wir berech-
tigt, sie auf Kosten und Gefahr des Be-
stellers nach eigenem Ermessen zu la-
gern. 
7. Wird der Versand oder die Zustellung 
auf Wunsch des Bestellers verzögert, so 
wird beginnend einen Monat nach An-
zeige der Versandbereitschaft Lagergeld 
in Höhe von 1 % des Rechnungsbetrages 
für jeden angefangenen Monat dem Be-
steller berechnet. 
8. Verzögert sich die Abnahme der Pro-
dukte oder deren Versand aus einem 
vom Besteller zu vertretenden Grund, 
sind wir berechtigt, nach Setzung und Ab-
lauf einer 14-tägigen Nachfrist, nach un-
serer Wahl sofortige Vergütungszahlung 
zu verlangen oder vom Vertrag zurückzu-
treten oder Erfüllung abzulehnen und 
Schadensersatz statt der ganzen Leis-
tung zu verlangen. Die Fristsetzung muss 
schriftlich oder in Textform erfolgen. Wir 
müssen hierin nicht nochmals auf die 
Rechte aus dieser Klausel hinweisen. 
Im Falle des vorstehend geregelten 
Schadenersatzverlangens beträgt der zu 
leistende Schadenersatz 20 % des Net-
tolieferpreises bei Kaufverträgen oder 
20 % der vereinbarten Nettovergütung 
bei Leistungsverträgen. Der Nachweis ei-
ner anderen Schadenshöhe oder des 
Nichtanfalles eines Schadens bleibt bei-
den Parteien vorbehalten. Eine Umkehr 
der Beweislast ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 
9. Die unter vorgenanntem Punkt ge-
nannten Pauschalen gelten nicht, wenn 
der Besteller nachweist, dass ein Scha-
den überhaupt nicht oder nicht in Höhe 
der Pauschale entstanden ist. Bei Nach-
weis können auch wir höhere Kosten und 
Schäden geltend machen. 
10. Der Lieferanspruch ruht, solange der 
Besteller die bis zum Liefertermin fälligen 
Rechnungen nicht bezahlt hat. 
 
§ 5 Zahlungsbedingungen und Zah-
lungsverzug 
1. Sämtliche Rechnungen sind in vollem 
Umfang bei Lieferung fällig. Der Besteller 
kommt ohne weitere Erklärungen unse-
rerseits 14 Tage nach der Lieferung in 
Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. In ei-
nem solchen Fall ist der Besteller nur zur 
Zurückbehaltung berechtigt, soweit der 
einbehaltene Betrag im angemessenen 
Verhältnis zu den Mängeln und den vo-
raussichtlichen Kosten der Nacherfüllung 
(insbesondere einer Mängelbeseitigung) 

steht. Der Besteller ist nicht berechtigt, 
Ansprüche und Rechte wegen Mängeln 
geltend zu machen, wenn er fällige Zah-
lungen nicht geleistet hat und soweit der 
fällige Betrag (einschließlich etwaig ge-
leisteter Zahlungen) in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem Wert der – mit 
Mängeln behafteten – Lieferung bzw. 
Leistungen steht. 
2. Im Falle des Zahlungsverzuges sind 
wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 9 % über dem jeweils gültigen Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank 
gemäß Diskontüberleitungsgesetz ohne 
Nachweis zu verlangen, die sofort fällig 
sind. Bei entsprechendem Nachweis ist 
ein höherer oder niedrigerer Verzugszins 
zu berechnen. 
3. Befindet sich der Besteller in Zahlungs-
verzug, oder werden uns nach Vertrags-
abschluss Umstände bekannt, die geeig-
net sind, seine Kreditwürdigkeit in Frage 
zu stellen, sind wir berechtigt, weitere of-
fene Forderungen sofort fällig zu stellen. 
Wir behalten uns dann vor, nur nach Be-
gleichung aller offenen Forderungen oder 
nach Erhalt entsprechender Sicherheiten 
(z. B. Bankbürgschaft) oder per Nach-
nahme zzgl. Nachnahmekosten oder 
nach Vorauskasse zu liefern. 
4. Bei Zahlungsverzug können wir verlan-
gen, dass Zahlungen mit befreiender Wir-
kung nur noch an einen von uns zu be-
nennenden Dritten erfolgen können. 
5. Der Besteller kann mit Gegenansprü-
chen nur aufrechnen und wegen Gegen-
ansprüchen ein Zurückbehaltungsrecht 
nur geltend machen, wenn diese nicht 
bestritten, rechtskräftig festgestellt oder 
von uns anerkannt sind. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt, Pfändungen 
1. Wir behalten uns das Eigentum an al-
len von uns gelieferten Waren vor (nach-
stehend insgesamt „Vorbehaltsware“), 
bis alle unsere Forderungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Besteller ein-
schließlich der künftig entstehenden An-
sprüche aus später abgeschlossenen 
Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch 
für einen Saldo zu unseren Gunsten, 
wenn einzelne oder alle Forderungen von 
uns in eine laufende Rechnung (Konto-
korrent) aufgenommen werden und der 
Saldo gezogen ist. 
2. Der Besteller hat die Vorbehaltsware 
ausreichend, insbesondere gegen Feuer 
und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche 
gegen die Versicherung aus einem die 
Vorbehaltsware betreffenden Schadens-
fall werden bereits hiermit in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware an uns abge-
treten. 
3. Der Besteller ist berechtigt, die gelie-
ferten Produkte im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr weiter zu verkaufen. An-
dere Verfügungen, insbesondere Ver-
pfändungen oder Einräumung von Siche-
rungseigentum, sind ihm nicht gestattet. 
Wird die Vorbehaltsware bei Weiter-
veräußerung vom Dritterwerber nicht so-
fort bezahlt, ist der Besteller verpflichtet, 
nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu 
veräußern. Die Berechtigung zur Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware entfällt 
ohne weiteres, wenn der Besteller seine 
Zahlung oder Zahlungen einstellt, oder 

uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. 
4. Der Besteller tritt uns bereits hiermit 
alle Forderungen einschließlich Sicher-
heiten und Nebenrechten ab, die ihm aus 
oder im Zusammenhang mit der Weiter-
veräußerung von Vorbehaltsware gegen 
den Endabnehmer oder gegen Dritte er-
wachsen. Er darf keine Vereinbarung mit 
seinen Abnehmern treffen, die unsere 
Rechte in irgendeiner Weise ausschlie-
ßen oder beeinträchtigen, oder die Vo-
rausabtretung der Forderung zunichte-
machen. Im Falle der Veräußerung von 
Vorbehaltsware mit anderen Gegenstän-
den gilt die Forderung gegen den Drittab-
nehmer in Höhe des zwischen uns und 
dem Besteller vereinbarten Lieferpreises 
als abgetreten, sofern sich aus der Rech-
nung nicht die auf die einzelnen Waren 
entfallenden Beträge ermitteln lassen. 
5. Der Besteller bleibt zur Einbeziehung 
der an uns abgetretenen Forderung bis 
zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf 
berechtigt. Wir verpflichten uns jedoch, 
die Einzugsermächtigung nur bei berech-
tigtem Interesse zu widerrufen. Ein sol-
ches berechtigtes Interesse liegt bei-
spielsweise vor, wenn der Besteller sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommt oder bei Zah-
lungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens, Wech-
selprotest oder begründeten Anhalts-
punkten für eine Überschuldung oder 
drohende Zahlungsunfähigkeit des Be-
stellers. 
Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, 
uns die zur Einziehung abgetretener For-
derungen erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen vollständig zu geben und, so-
fern wir dies nicht selbst tun, seine Ab-
nehmer unverzüglich von der Abtretung 
an uns zu unterrichten. 
6. Nimmt der Besteller Forderungen aus 
der Weiterveräußerung von Vorbehalts-
waren in ein mit seinen Abnehmern be-
stehendes Kontokorrentverhältnis auf, so 
tritt er einen sich zu seinen Gunsten er-
gebenden anerkannten Schlusssaldo be-
reits jetzt in Höhe des Betrages an uns 
ab, der dem Gesamtbetrag der in das 
Kontokorrentverhältnis eingestellten For-
derung aus der Weiterveräußerung unse-
rer Vorbehaltsware entspricht. 
7. Hat der Besteller Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der von uns geliefer-
ten oder zu liefernden Produkte bereits 
an Dritte abgetreten, insbesondere auf-
grund echten oder unechten Factorings, 
oder sonstige Vereinbarungen getroffen, 
aufgrund derer unsere derzeitigen oder 
künftigen Sicherungsrechte gemäß Ziff. 
10 beeinträchtigt werden können, hat er 
uns dies unverzüglich anzuzeigen. Im 
Falle eines unechten Factorings sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
und die Herausgabe bereits gelieferter 
Produkte zu verlangen. Gleiches gilt im 
Falle eines echten Factorings, wenn der 
Besteller nach dem Vertrag mit dem Fac-
tor nicht frei über den Kaufpreis der For-
derung verfügen kann. 
8. Bei bestellerseitig verschuldetem ver-
tragswidrigem Handeln, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir nach Rück-
tritt vom Vertrag zur Rücknahme aller 
Vorbehaltswaren berechtigt.  
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Der Besteller ist in diesem Fall ohne wei-
teres zur Herausgabe verpflichtet und 
trägt die für die Rücknahme erforderli-
chen Transportkosten. In der Rück-
nahme der Vorbehaltsware durch uns 
liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
bei Rücktritt berechtigt die Vorbehalts-
ware zu verwerten. Der Verwertungser-
lös wird, abzüglich angemessener Kos-
ten der Verwertung, mit denjenigen For-
derungen verrechnet, die uns der Bestel-
ler aus der Geschäftsbeziehung schul-
det. Zur Feststellung des Bestandes der 
von uns gelieferten Ware dürfen wir je-
derzeit zu den normalen Geschäftsstun-
den die Geschäftsräume des Bestellers 
betreten. Von allen Zugriffen Dritter auf 
Vorbehaltsware oder uns abgetretene 
Forderungen hat uns der Besteller unver-
züglich schriftlich zu unterrichten. 
9. Übersteigt der Wert der für uns nach 
vorstehenden Bestimmungen bestehen-
den Sicherheiten die gesicherten Forde-
rungen insgesamt um mehr als 10 %, 
sind wir auf Verlangen des Bestellers 
insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 
10. Bearbeitung und Verarbeitung der 
Vorbehaltsware erfolgt für uns als Her-
steller, ohne uns jedoch zu verpflichten. 
Ist der Wert der von uns gelieferten Vor-
behaltsware geringer als der Wert der 
uns nicht gehörenden Ware und wird un-
sere Vorbehaltsware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet oder untrennbar verbunden, so er-
werben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Netto-
Rechnungsbetrages unserer Ware zu 
den Netto-Rechnungsbeträgen der ande-
ren verarbeiteten oder verbundenen Ge-
genstände. Werden unsere Waren mit 
anderen beweglichen Gegenständen zu 
einer einheitlichen Sache verbunden, die 
als Hauptsache anzusehen ist, so über-
trägt der Besteller uns schon jetzt im glei-
chen Verhältnis das Miteigentum hieran. 
Der Besteller verwahrt das Eigentum 
oder Miteigentum unentgeltlich für uns. 
Die hiernach entstehenden Miteigen-
tumsrechte gelten als Vorbehaltsware.  
Auf unser Verlangen ist der Besteller je-
derzeit verpflichtet, uns die zur Verfol-
gung unserer Eigentums- oder Miteigen-
tumsrechte erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Soweit wir nach dem Vorstehen-
den kein Eigentum an der Neuware er-
werben, sind wir und der Besteller uns ei-
nig, dass der Besteller uns Miteigentum 
an der Neuware im Verhältnis des Wertes 
des uns gehörenden Liefergegenstandes 
zu dem der übrigen verarbeiteten Ware 
zum Zeitpunkt der Verarbeitung ein-
räumt. Der vorstehende Satz gilt entspre-
chend im Fall der Warenvermischung 
oder der Verbindung des Liefergegen-
standes mit uns nicht gehörender Ware.  
Soweit wir nach diesem Paragraf (Eigen-
tumsvorbehalt) Eigentum oder Miteigen-
tum erlangen, verwahrt der Besteller sie 
für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns. 
11. Bei Pfändungen oder sonstigen Ein-
griffen Dritter hat uns der Besteller unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen, da-
mit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben 
können. Soweit der Dritte nicht in der 

Lage ist, uns die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Bestel-
ler für den uns entstehenden Ausfall. 
 
§ 7 Gewährleistung, Spätleistung und 
Verzug, Nichtleistung 
1. Mängelansprüche des Bestellers be-
stehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffen-
heit oder bei nur unerheblicher Beein-
trächtigung der Brauchbarkeit. 
2. Die in Prospekten o. a. Unterlagen so-
wie in sonstigen Angeboten enthaltenen 
Angaben, wie z. B. Abbildungen, Be-
schreibungen, Maß, Gewicht, Leistungs- 
und Gebrauchsdaten sowie Angaben in 
Bezug auf die Verwendbarkeit der Ware, 
sind Produktbeschreibungen und enthal-
ten keine Zusicherung von Eigenschaf-
ten. Geringe, handelsübliche und zumut-
bare Abweichungen von diesen Produkt-
beschreibungen gelten als genehmigt 
und berechtigen nicht, Vertragspflichten 
nicht zu erfüllen. 
3. Das Wahlrecht zwischen Mängelbesei-
tigung und Nachlieferung (Nacherfüllung) 
steht in jedem Fall uns zu. Das Verlangen 
des Bestellers auf Nacherfüllung hat 
schriftlich zu erfolgen. Uns ist für die 
Nacherfüllung eine Frist von 20 Werkta-
gen einzuräumen. Ist die Liefe-
rung/Leistung nachzubessern, so ist ein 
Fehlschlagen der Nachbesserung erst 
nach dem erfolglosen zweiten Versuch 
gegeben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
so steht dem Besteller das Recht zu, zu 
mindern oder – wenn nicht eine Bauleis-
tung Gegenstand der Mängelhaftung ist – 
nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzu-
treten. Die gesetzlichen Fälle der Ent-
behrlichkeit der Fristsetzung bleiben un-
berührt. Die Anwendung der §§ 478, 479 
BGB (Rückgriffsanspruch des Unterneh-
mers) bleibt unberührt. 
4. Die zum Zwecke der Nacherfüllung er-
forderlichen Aufwendungen trägt der Be-
steller, soweit sie sich dadurch erhöhen, 
dass die Lieferungen/Leistungen an ei-
nen anderen Ort als die Niederlassung 
des Bestellers verbracht werden, es sei 
denn, die Verbringung entspricht ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die 
Anwendung des § 478 BGB bleibt unbe-
rührt. Unbeschadet weitergehender An-
sprüche unsererseits hat der Besteller im 
Falle einer unberechtigten Mängelrüge 
uns die Aufwendungen zur Prüfung und – 
soweit verlangt – zur Beseitigung des 
Mangels zu ersetzen. 
5. Wir haften in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit unserer-
seits oder eines Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen sowie bei einer leichtfahr-
lässig verursachten Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Haftung unsererseits ist in Fällen gro-
ber Fahrlässigkeit auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden be-
grenzt, soweit nicht zugleich ein anderer 
der in Satz 1 oder Satz 3 dieses Absatzes 
aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im 
Übrigen haften wir nur nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz oder wegen der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Der Schadenersatzan-
spruch für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, wenn nicht zugleich ein ande-
rer der in Satz 1 oder Satz 3 dieses 
Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle 
vorliegt. 
6. Die Regelung des vorstehenden Ab-
satzes gelten für alle Schadenersatzan-
sprüche (insbesondere für Schadener-
satz neben der Leistung oder Schadener-
satz statt der Leistung) und zwar gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbeson-
dere wegen Mängeln, der Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder 
aus unerlaubter Handlung. Sie gelten 
auch für den Anspruch auf Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen. Die Haftung für 
Verzug bestimmt sich jedoch nach Nr. 8 
dieser Bedingungen, die Haftung für Un-
möglichkeit nach Nr. 9 dieser Bedingun-
gen. 
7. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden. 
8. Wir haften bei Verzögerung der Leis-
tung in Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit unsererseits oder 
eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
sowie bei der leicht-fahrlässig verursach-
ten Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Die Haftung unse-
rerseits ist in Fällen grober Fahrlässigkeit 
jedoch auf den vertragstypischen, vor-
hersehbaren Schaden begrenzt. Außer-
halb der Fälle des Satzes 1 und Satz 2 
wird die Haftung unsererseits wegen Ver-
zuges für Schadenersatz neben der Leis-
tung auf insgesamt 5 % und für Schaden-
ersatz statt der Leistung (einschließlich 
des Ersatzes vergeblicher Aufwendun-
gen) auf insgesamt 10 % des Wertes der 
Lieferung/Leistung begrenzt. Weiterge-
hende Ansprüche des Bestellers sind – 
auch nach Ablauf einer uns etwa gesetz-
ten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. 
Die Beschränkung gilt nicht bei schuld-
hafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Der Schadenersatzanspruch 
für die schuldhafte Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen vorhersehbaren Scha-
den begrenzt, soweit nicht zugleich ein 
weiterer Fall nach Satz 1 gegeben ist. 
Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit vorstehen-
den Regelungen nicht verbunden. 
9. Wir haften bei Unmöglichkeit der Liefe-
rung/Leistung in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit unserer-
seits oder eines Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen sowie bei einer leichtfahr-
lässig verursachten Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Haftung unsererseits ist in Fällen gro-
ber Fahrlässigkeit jedoch auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, wenn nicht zugleich ein ande-
rer der in Satz 1 aufgeführten Ausnahme-
fälle vorliegt. Außerhalb der Fälle des 
Satzes 1 und des Satzes 2 wird die Haf-
tung unsererseits wegen Unmöglichkeit 
auf Schadenersatz und auf Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen auf insgesamt 
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10 % des Wertes der Lieferung/Leistung 
begrenzt. Weitergehende Ansprüche des 
Bestellers wegen Unmöglichkeit der Lie-
ferung sind – auch nach Ablauf einer uns 
etwa gesetzten Frist zur Leistung – aus-
geschlossen. Eine Änderung der Beweis-
last zum Nachteil des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht ver-
bunden. 
10. Der Besteller kann im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag 
nur zurücktreten, wenn wir die Pflichtver-
letzung zu vertreten haben. Der Besteller 
hat sich bei Pflichtverletzung innerhalb ei-
ner angemessenen Frist nach Aufforde-
rung unsererseits zu erklären, ob er we-
gen der Pflichtverletzung vom Vertrag zu-
rücktritt oder auf der Lieferung besteht. 
11. Die Verjährungsfrist für Ansprüche 
und Rechte wegen Mängeln der Lieferun-
gen/Leistungen – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – beträgt 1 Jahr. Dies gilt je-
doch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 
Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbeweg-
lichen Sachen), § 438 Abs.1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke, Sachen für Bauwerke), § 479 
Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Un-
ternehmers) oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Bauwerke oder Werk, dessen Er-
folg in der Erbringung von Planungs- oder 
Überwachungsleistungen hierfür be-
steht). Die im vorstehenden Satz 2 aus-
genommenen Fälle unterliegen einer 
Verjährungsfrist von 3 Jahren. 
12. Soweit wir im Einzelfall nach der ver-
traglichen Vereinbarung gebrauchte Pro-
dukte liefern, ist die Gewährleistung aus-
geschlossen, soweit im Einzelfall nichts 
Abweichendes vereinbart wird. 
13. Die Verjährungsfristen nach Abs. 11 
gelten auch für sämtliche Schadener-
satzansprüche gegen uns, die mit dem 
Mangel im Zusammenhang stehen – un-
abhängig von der Rechtsgrundlage des 
Anspruchs. Soweit Schadenersatzan-
sprüche jeder Art gegen uns bestehen, 
die mit einem Mangel nicht im Zusam-
menhang stehen, gilt für sie die Verjäh-
rungsfrist des Nr. 11 Satz 1. 
14. Die Verjährungsfristen nach den Ab-
sätzen 11, 12 und 13 gelten jedoch mit 
folgender Maßgabe:  
a) Die Verjährungsfristen gelten generell 
nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arg-
listigem Verschweigen eines Mangels 
oder soweit wir eine Garantie für die Be-
schaffenheit des Liefergegenstandes 
übernommen haben. 
b) Die Verjährungsfristen gelten nicht für 
Schadenersatzansprüche bei einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung, die nicht in 
der Lieferung einer mangelhaften Sache 
bzw. der Erbringung einer mangelhaften 
Werkleistung besteht, nicht bei schuld-
hafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, nicht in den Fällen einer schuld-
haft verursachten Verletzung des Le-
bens, des Körpers, der Gesundheit oder 
bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. Die Verjährungsfristen für 
Schadenersatzansprüche gelten auch für 
den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
15. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen 
Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Wer-
kleistungen mit der Abnahme. 
16. Soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 

Bestimmungen über den Verjährungsbe-
ginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung 
und den Neubeginn von Fristen unbe-
rührt. 
17. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden. 
18. Mängel sind uns unter Beachtung der 
Untersuchungs- und Rügepflichten des 
§ 377 HGB schriftlich anzuzeigen. 
 
§ 8 Schutzrechte 
Für alle an uns zum Zwecke der Liefe-
rung oder Leistung übergebenen Unterla-
gen, Gegenstände und dergleichen steht 
der Besteller dafür ein, dass Schutz-
rechte Dritter hierdurch nicht verletzt wer-
den. Wir werden den Besteller auf uns 
bekannte Rechte Dritter hinweisen. Der 
Besteller hat uns von Ansprüchen, die 
Dritte wegen einer Schutzrechtsverlet-
zung gegen uns geltend machen, freizu-
stellen, wenn entgegen der Verpflichtung 
aus § 7 S. 1 Schutzrechte verletzt wer-
den. Wird uns die Leistung, Herstellung 
oder Lieferung von einem Dritten unter 
Berufung auf ein ihm gehöriges Schutz-
recht untersagt, so sind wir, ohne Prüfung 
der Rechtslage, berechtigt, die Arbeiten 
einzustellen und Ersatz unseres Aufwan-
des zu verlangen. Uns überlassene Un-
terlagen, Gegenstände und dergleichen, 
die nicht zum Auftrag geführt haben, wer-
den auf Wunsch gegen Kostenerstattung 
zurückgesandt. Sonst sind wir berechtigt, 
sie drei Monate nach Abgabe des Ange-
botes zu vernichten. 
 
§ 9 Unterlagen und Geheimhaltung 
Alle durch uns zugänglich gemachten ge-
schäftlichen oder technischen Informatio-
nen (einschließlich Merkmalen, die etwa 
übergebenen Gegenständen, Dokumen-
ten oder Software zu entnehmen sind, 
und sonstige Kenntnisse oder Erfahrun-
gen) sind, solange und soweit sie nicht 
nachweislich öffentlich bekannt sind, Drit-
ten gegenüber geheim zu halten und dür-
fen im eigenen Betrieb des Bestellers nur 
solchen Personen zur Verfügung gestellt 
werden, die für deren Verwendung zum 
Zweck der Bestellung notwendigerweise 
herangezogen werden müssen und die 
ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet 
sind; sie bleiben unser ausschließliches 
Eigentum. Ohne unser vorheriges schrift-
liches Einverständnis dürfen solche Infor-
mationen – außer für Bestellungen von 
uns – nicht vervielfältigt oder gewerbsmä-
ßig verwendet werden. Auf unsere Anfor-
derung sind alle von uns stammenden In-
formationen (ggf. einschließlich angefer-
tigter Kopien oder Aufzeichnungen) und 
leihweise überlassenen Gegenstände 
unverzüglich und vollständig an uns zu-
rückzugeben oder zu vernichten. Wir be-
halten uns alle Rechte an solchen Infor-
mationen (einschließlich Urheberrechten 
und dem Recht zur Anmeldung von ge-
werblichen Schutzrechten, wie Patenten, 
Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz 
etc.) vor. Soweit uns diese von Dritten zu-
gänglich gemacht wurden, gilt dieser 
Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser 
Dritten. 
 
 

B. Einkaufsbedingungen 
 
§ 1 Allgemeines 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich, entgegenstehende oder 
von unseren Einkaufsbedingungen ab-
weichende, entgegenstehende oder er-
gänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen unserer Lieferanten gelten nur in-
soweit, als wir ihnen ausdrücklich schrift-
lich zugestimmt haben. Die Annahme von 
Waren bzw. Leistungen des Lieferanten 
(nachfolgend: Vertragsgegenstand) oder 
deren Bezahlung bedeutet keine Zustim-
mung, auch dann, wenn wir in Kenntnis 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Lieferanten dessen Lieferungen vor-
behaltlos angenommen haben. 
 
§ 2 Vertragsschluss und Vertragsän-
derungen 
1. Bestellungen, Abschlüsse und Liefer-
abrufe sowie ihre Änderungen und Er-
gänzungen bedürfen, wenn nichts ande-
res vereinbart ist, der Textform. Unsere 
Bestellung gilt frühestens mit Abgabe 
oder Bestätigung in Textform als verbind-
lich. Auf offensichtliche Irrtümer (z. B. 
Schreib- und Rechenfehler) und Unvoll-
ständigkeiten der Bestellung einschließ-
lich der Bestellunterlagen hat uns der Lie-
ferant zum Zwecke der Korrektur bzw. 
Vervollständigung vor Annahme hinzu-
weisen; ansonsten gilt der Vertrag als 
nicht geschlossen. 
2. Mündliche Vereinbarungen jeder Art, 
die nicht der Textform genügen, bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Bestätigung in 
Textform durch uns. 
3. Kostenvoranschläge sind verbindlich 
und nicht zu vergüten, es sei denn, es 
wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart. 
4. Nimmt der Lieferant die Bestellung 
nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zu-
gang an, so sind wir zum Widerruf be-
rechtigt. 
5. Entstehen uns infolge der mangelhaf-
ten Lieferung des Vertragsgegenstandes 
Kosten, insbesondere Transport-, Wege-
, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für 
eine den üblichen Umfang übersteigende 
Eingangskontrolle, so hat der Lieferant 
diese Kosten zu tragen. 
 
§ 3 Lieferung 
1. Abweichungen von unseren Abschlüs-
sen und Bestellungen sind nur nach un-
serer vorherigen Zustimmung in Textform 
zulässig. 
2. Vereinbarte Termine und Fristen sind 
verbindlich. Maßgebend für die Einhal-
tung des Liefertermins oder der Lieferfrist 
ist der Eingang der Ware bei uns. Er-
bringt der Lieferant seine Leistung nicht 
oder nicht innerhalb der vereinbarten Lie-
ferzeit oder kommt er in Verzug, so be-
stimmen sich unsere Rechte – insbeson-
dere auf Rücktritt und Schadenersatz – 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Die 
Regelungen im nachfolgenden Absatz 
bleiben unberührt.  
Ist der Lieferant in Verzug, können wir – 
neben weitergehenden gesetzlichen An-
sprüchen – pauschalierten Ersatz unse-
res Verzugsschadens in Höhe von 1 % 



5 / 7 
des Nettopreises pro vollendete Kalen-
derwoche verlangen, insgesamt jedoch 
nicht mehr als 5 % des Nettopreises der 
verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass ein höherer 
Schaden entstanden ist. Dem Lieferan-
ten bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass überhaupt kein oder nur ein wesent-
lich geringerer Schaden entstanden ist. 
Der Lieferant trägt das Beschaffungsri-
siko für seine Leistungen, wenn nicht im 
Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. 
3. Hat der Lieferant die Aufstellung oder 
die Montage übernommen und ist nicht 
etwas anderes vereinbart, so trägt der 
Lieferant vorbehaltlich abweichender Re-
gelungen alle erforderlichen Nebenkos-
ten wie beispielsweise Reisekosten, Be-
reitstellung des Werkzeugs sowie Auslö-
sungen. 
4. Werden vereinbarte Termine nicht ein-
gehalten, so gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Sieht der Lieferant Schwierig-
keiten hinsichtlich der Fertigung, Vorma-
terialversorgung, der Einhaltung des Lie-
fertermins oder ähnlicher Umstände vo-
raus, die ihn an der termingerechten Lie-
ferung oder an der Lieferung in der ver-
einbarten Qualität hindern könnten, hat 
der Lieferant unverzüglich unsere bestel-
lende Abteilung zu benachrichtigen. 
5. Die vorbehaltlose Annahme der ver-
späteten Lieferung oder Leistung enthält 
keinen Verzicht auf die uns wegen der 
verspäteten Lieferung oder Leistung zu-
stehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis 
zur vollständigen Zahlung des von uns 
geschuldeten Entgelts für die betroffene 
Lieferung oder Leistung. 
6. Teillieferungen sind grundsätzlich un-
zulässig, es sei denn, wir haben ihnen 
ausdrücklich zugestimmt. 
7. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße 
sind, vorbehaltlich eines anderweitigen 
Nachweises, die von uns bei der Waren-
eingangskontrolle ermittelten Werte 
maßgebend. 
8. An Software, die zum Produktlieferum-
fang gehört, einschließlich ihrer Doku-
mentation, haben wir das Recht zur Nut-
zung in dem gesetzlich zulässigen Um-
fang (§§ 69 a. ff. UrhG). 
9. An solcher Software einschließlich Do-
kumentation haben wir auch das Recht 
zur Nutzung mit den vereinbarten Leis-
tungsmerkmalen und in dem für eine ver-
tragsgemäße Verwendung des Produkts 
erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch 
ohne ausdrückliche Vereinbarung eine 
Sicherungskopie erstellen. 
 
§ 4 Höhere Gewalt 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unver-
schuldete Betriebsstörungen, Unruhen, 
behördliche Maßnahmen und sonstige 
unabwendbare Ereignisse befreien uns 
für die Dauer ihres Vorliegens von der 
Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Wäh-
rend solcher Ereignisse sowie innerhalb 
von zwei Wochen nach deren Ende sind 
wir – unbeschadet unserer sonstigen 
Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten, soweit diese 
Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer 
sind und sich unser Bedarf wegen der 
deshalb erforderlichen anderweitigen Be-
schaffung erheblich verringert. 

 
§ 5 Versandanzeige und Rechnung 
Es gelten die Angaben in unseren Bestel-
lungen und Lieferabrufen. Die Rechnung 
ist in einfacher Ausfertigung unter An-
gabe der Rechnungsnummer und sonsti-
ger Zuordnungsmerkmale an die jeweils 
aufgedruckte Anschrift zu richten; sie darf 
nicht den Sendungen beigefügt werden. 
 
§ 6 Preisstellung Gefahrenübergang 
Ist keine besondere Vereinbarung getrof-
fen, verstehen sich die Preise frei Werk 
verzollt einschließlich Verpackung. 
Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur 
Annahme der Ware durch uns oder unse-
ren Beauftragten an dem Ort, an den die 
Ware auftragsgemäß zu liefern ist. 
 
§ 7 Zahlungsbedingungen 
Sofern keine besondere Vereinbarung 
getroffen ist, erfolgt die Begleichung der 
Rechnung entweder innerhalb 20 Tagen 
unter Abzug von 3 % Skonto oder inner-
halb 35 Werktagen ohne Abzug ab Fällig-
keit der Entgeltforderung und Eingang 
sowohl der Rechnung als auch der Ware 
bzw. Erbringung der Leistung. Die Zah-
lung erfolgt unter Vorbehalt der Rech-
nungsprüfung. Wir schulden keine Fällig-
keitszinsen. Der Lieferant hat ein Auf-
rechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
nur wegen rechtskräftig festgestellter 
oder unbestrittener Gegenforderungen. 
 
§ 8 Mängelansprüche und Rückgriff 
1. Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt 
einer Untersuchung auf Mangelfreiheit, 
insbesondere auch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit, soweit und sobald dies 
nach ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
tunlich ist. Mängel werden von uns umge-
hend nach Entdeckung gerügt. Insoweit 
verzichtet der Lieferant auf den Einwand 
der verspäteten Mängelrüge. 
2. Die gesetzlichen Bestimmungen zu 
Sach- und Rechtsmängeln finden An-
wendung, soweit nicht nachfolgend et-
was anderes geregelt ist. 
3. Das Recht, die Art der Nacherfüllung 
zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. Ist 
nachzubessern, so gilt die Nachbesse-
rung nach dem erfolglosen ersten Nach-
besserungsversuch als fehlgeschlagen. 
4. Wir werden unverzüglich nach Eingang 
von Produkten prüfen, ob sie der bestell-
ten Menge und dem bestellten Typ ent-
sprechen und ob äußerlich erkennbare 
Transportschäden oder äußerlich er-
kennbare Mängel vorliegen. Weiterge-
hende Untersuchungspflichten obliegen 
uns nicht. 
5. Kommt es zu mangelhaften 
Lieferungen, ist der Lieferant verpflichtet, 
unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Schaden einzugrenzen sowie 
Fehler auszuschließen (Ersatzlieferun-
gen, Sortier- oder Nacharbeit). Gegeben-
enfalls bei uns anfallende Sortier- und 
Prüfkosten oder Verlesekosten gehen zu 
Lasten des Lieferanten. Grundsätzlich ist 
vom Lieferanten eine schriftliche 
Stellungnahme innerhalb von 10 
Arbeitstagen über Fehlerursachen und 
Abstellmaßnahmen in Form eines 8D-
Reports gemäß VDA abzugeben. 

6. Sollte der Lieferant nicht unverzüglich 
nach unserer Aufforderung zur Mängel-
beseitigung mit der Beseitigung des Man-
gels beginnen, so steht uns in dringenden 
Fällen, insbesondere zur Abwehr von 
akuten Gefahren oder Vermeidung grö-
ßerer Schäden, das Recht zu, diese auf 
Kosten des Lieferanten selbst vorzuneh-
men oder von dritter Seite vornehmen zu 
lassen. 
7. Uns stehen auch bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Be-
schaffenheit oder bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit das 
Recht auf Rücktritt vom Vertrag und 
Schadenersatz statt der (ganzen) Leis-
tung zu. 
8. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lie-
ferant auch von evtl. bestehenden An-
sprüchen Dritter frei, es sei denn, er hat 
den Rechtsmangel nicht zu vertreten. 
9. Erfüllt der Lieferant seine Nacherfül-
lungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, 
so beginnt für die als Ersatz gelieferte 
Ware nach deren Ablieferung die Verjäh-
rungsfrist neu zu laufen, es sei denn, der 
Lieferant hat sich bei der Nacherfüllung 
ausdrücklich und zutreffend vorbehalten, 
die Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur 
Vermeidung von Streitigkeiten oder im In-
teresse des Fortbestands der Lieferbe-
ziehung vorzunehmen. 
 
§ 9 Produkthaftung 
1. Für den Fall, dass wir aufgrund Pro-
dukthaftung in Anspruch genommen wer-
den, ist der Lieferant verpflichtet, uns von 
derartigen Ansprüchen frei zu stellen, so-
fern und soweit der Schaden durch einen 
Fehler des vom Lieferanten gelieferten 
Vertragsgegenstandes verursacht wor-
den ist. In den Fällen verschuldensab-
hängiger Haftung gilt dies jedoch nur 
dann, wenn den Lieferanten ein Ver-
schulden trifft. Sofern die Schadensursa-
che im Verantwortungsbereich des Liefe-
ranten liegt, trägt er insoweit die Beweis-
last. 
2. Der Lieferant übernimmt in den Fällen 
der Ziff. 9.1 alle Kosten und Aufwendun-
gen, einschließlich der Kosten einer et-
waigen Rechtsverfolgung. 
3. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 
4. Im Rahmen seiner Freistellungsver-
pflichtung hat der Lieferant Aufwendun-
gen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit 
einer Inanspruchnahme Dritter ein-
schließlich von uns durchgeführter Rück-
rufaktionen ergeben. Über Inhalt und Um-
fang von Rückrufmaßnahmen werden wir 
den Lieferanten – soweit möglich und zu-
mutbar – unterrichten und ihm Gelegen-
heit zur Stellungnahme geben. Weiterge-
hende gesetzliche Ansprüche bleiben un-
berührt. 
5. Der Lieferant hat eine angemessene 
Produkthaftpflichtversicherung zu unter-
halten. Auf unser Verlangen ist er ver-
pflichtet, uns dies nachzuweisen und die 
Police offenzulegen. 
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§ 10 Verjährung 
1. Die wechselseitigen Ansprüche der 
Vertragsparteien verjähren nach den ge-
setzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist. 
2. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 
BGB beträgt die allgemeine Verjährungs-
frist für Mängelansprüche 3 Jahre ab Ge-
fahrübergang. Soweit eine Abnahme ver-
einbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist 
gilt entsprechend auch für Ansprüche aus 
Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche 
Verjährungsfrist für dingliche Herausga-
beansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 
BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus 
Rechtsmängeln verjähren darüber hin-
aus in keinem Fall, solange der Dritte das 
Recht – insbesondere mangels Verjäh-
rung – noch gegen uns geltend machen 
kann.  
3. Die Verjährungsfristen des Kaufrechts 
einschließlich vorstehender Verlänge-
rung gelten – im gesetzlichen Umfang – 
für alle vertraglichen Mängelansprüche. 
Soweit uns wegen eines Mangels auch 
außervertragliche Schadensersatzan-
sprüche zustehen, gilt hierfür die regel-
mäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 
199 BGB), wenn nicht die Anwendung 
der Verjährungsfristen des Kaufrechts im 
Einzelfall zu einer längeren Verjährungs-
frist führt. 
 
§ 11 Ausführung von Arbeiten 
Personen, die in Erfüllung des Vertrages 
Arbeiten auf dem Werksgelände ausfüh-
ren, haben die Bestimmungen der jewei-
ligen Betriebsordnung zu beachten. Die 
Haftung für Unfälle, die diesen Personen 
auf dem Werksgelände zustoßen, ist aus-
geschlossen, soweit diese nicht durch 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflicht-
verletzung unserer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
wurde. 
 
§ 12 Beistellung 
Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behäl-
ter und Spezialverpackungen (beige-
stellte Stoffe) bleiben unser Eigentum. 
Diese dürfen nur bestimmungsgemäß 
verwendet werden. Die Verarbeitung von 
beigestellten Stoffen und der Zusammen-
bau von Teilen erfolgen für uns. Es be-
steht Einvernehmen, dass wir im Verhält-
nis des Wertes der Beistellungen zum 
Wert des Gesamterzeugnisses Miteigen-
tümer an den unter Verwendung unserer 
Stoffe und Teile hergestellten Erzeugnis-
sen sind, die insoweit vom Lieferanten für 
uns verwahrt werden. Eine Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung (Weiter-
verarbeitung) von beigestellten Gegen-
ständen durch den Lieferanten wird für 
uns vorgenommen. Das gleiche gilt bei 
Weiterverarbeitung der gelieferten Ware 
durch uns, so dass wir als Hersteller gel-
ten und spätestens mit der Weiterverar-
beitung nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften Eigentum am Produkt erwer-
ben. 
 
§ 13 Unterlagen und Geheimhaltung 
1. Alle durch uns zugänglich gemachten 
geschäftlichen oder technischen Informa-
tionen (einschließlich Merkmalen, die 

etwa übergebenen Gegenständen, Do-
kumenten oder Software zu entnehmen 
sind, und sonstige Kenntnisse oder Er-
fahrungen) sind, solange und soweit sie 
nicht nachweislich öffentlich bekannt 
sind, Dritten gegenüber geheim zu halten 
und dürfen im eigenen Betrieb des Liefe-
ranten nur solchen Personen zur Verfü-
gung gestellt werden, die für deren Ver-
wendung zum Zweck der Lieferung an 
uns notwendigerweise herangezogen 
werden müssen und die ebenfalls zur Ge-
heimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben 
unser ausschließliches Eigentum. Ohne 
unser vorheriges schriftliches Einver-
ständnis dürfen solche Informationen – 
außer für Lieferungen an uns – nicht ver-
vielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet 
werden. Auf unsere Anforderung sind alle 
von uns stammenden Informationen (ggf. 
einschließlich angefertigter Kopien oder 
Aufzeichnungen) und leihweise überlas-
senen Gegenstände unverzüglich und 
vollständig an uns zurückzugeben oder 
zu vernichten. Wir behalten uns alle 
Rechte an solchen Informationen (ein-
schließlich Urheberrechten und dem 
Recht zur Anmeldung von gewerblichen 
Schutzrechten, wie Patenten, Ge-
brauchsmustern, Halbleiterschutz etc.) 
vor. Soweit uns diese von Dritten zugäng-
lich gemacht wurden, gilt dieser Rechts-
vorbehalt auch zugunsten dieser Dritten. 
2. Erzeugnisse, die nach von uns entwor-
fenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Mo-
dellen und dergleichen, oder nach unse-
ren vertraulichen Angaben oder mit unse-
ren Werkzeugen oder nachgebauten 
Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom 
Lieferanten weder selbst verwendet, 
noch Dritten angeboten oder geliefert 
werden. Dies gilt sinngemäß auch für un-
sere Druckaufträge. 
 
C. Allgemeine Bestimmungen für Ver-
kaufs- und Leistungsbedingungen, 
Einkaufsbedingungen 
 
§ 1 Erfüllungsort, Incoterms, Gefahr-
tragung 
Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die 
Ware auftragsgemäß zu liefern bzw.an 
dem die Leistung zu erbringen ist. Ist der 
Erfüllungsort nicht angegeben und nichts 
anderes vereinbart, so hat die Lieferung 
des Lieferanten an uns an unseren Ge-
schäftssitz zu erfolgen. Eine etwaige 
Nacherfüllung ist ebenfalls am Erfül-
lungsort durchzuführen. Soweit nichts 
Abweichendes schriftlich vereinbart wird, 
erfolgt unsere Lieferung an den Besteller 
ex works Incoterms 2010. Der Versand 
erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Be-
stellers. Mit der Übergabe der Ware an 
die Bahn, einen Spediteur oder den Emp-
fänger selbst, geht die Gefahr auf den 
Besteller über. Bei Hol- und Schickschuld 
reist die Ware auf Gefahr und zu Lasten 
des Bestellers. Verzögert sich die Sen-
dung dadurch, dass wir infolge gänzli-
chen oder teilweisen Zahlungsverzuges 
des Bestellers von unserem Zurückbe-
haltungsrecht Gebrauch machen, oder 
aus einem sonstigen vom Besteller zu 
vertretenden Grund, so geht die Gefahr 
spätestens ab dem Datum des Zugangs 
der Mitteilung der Versand- und/oder 

Leistungsbereitschaft gegenüber dem 
Besteller auf den Besteller über. 
 
§ 2 Gerichtsstand  
Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei al-
len aus dem Vertragsverhältnis sich erge-
benden Streitigkeiten der Sitz des Ver-
wenders dieser Bedingungen, d. h. LG 
Chemnitz. Wir sind weiter berechtigt, den 
Besteller bzw. Lieferanten nach unserer 
Wahl am Gericht seines Sitzes oder sei-
ner Niederlassung oder am Gericht des 
Erfüllungsorts zu verklagen. 
 
§ 3 Anwendbares Recht 
Für die Rechtsbeziehungen der Parteien 
gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. Es wird ausdrücklich 
klargestellt, dass diese Rechtswahl auch 
als eine solche im Sinne von Art. 14 Abs. 
1 b) VO (EG) Nr. 864/2007 zu verstehen 
ist und somit auch für außervertragliche 
Ansprüche im Sinne dieser Verordnung 
gelten soll. Ist im Einzelfall zwingend aus-
ländisches Recht anzuwenden, sind un-
sere AGB so auszulegen, dass der mit 
ihnen verfolgte wirtschaftliche Zweck 
weitest möglich gewahrt wird. 
 
§ 4 Datenübermittlung 
 
Wir übermitteln im Rahmen des Vertrags-
schlussprozesses, aber auch bei Be-
standskunden und Bestandslieferanten, 
erhobene personenbezogene Daten über 
die Beantragung, die Durchführung und 
Beendigung der Geschäftsbeziehung 
sowie Daten über nicht vertragsgemäßes 
Verhalten oder betrügerisches Verhalten 
an die CRIF Bürgel GmbH, 80807 
München. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der 
DSGVO. Übermittlungen auf der Grund-
lage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen un-
seres Unternehmens oder Dritter erfor-
derlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwie-
gen. Der Datenaustausch mit der 
CRIFBÜRGEL dient auch der Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten zur Durchführung 
von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kun-
den (§ 505a und 506 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches). 
Die CRIFBÜRGEL verarbeitet die erhal-
tenen Daten und verwendet sie auch zum 
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um 
ihren Vertragspartnern im Europäischen 
Wirtschaftsraum und in der Schweiz so-
wie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu 
diesen ein Angemessenheitsbeschluss 
der Europäischen Kommission besteht) 
Informationen unter anderem zur Beurtei-
lung der Kreditwürdigkeit von natürlichen 
Personen zu geben. 
Nähere Informationen zur Tätigkeit der 
CRIFBÜRGEL können dem CRIFBÜR-
GEL-Informationsblatt entnommen oder 
online unter  

www.crifbuergel.de/de/datenschutz  
eingesehen werden. 
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§ 5 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 
aus Gründen des Rechtes der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 
bis 310 BGB ganz oder teilweise unwirk-
sam/nichtig oder nicht durchführbar sein 
oder werden, gelten die gesetzlichen Re-
gelungen. 
Sollte eine gegenwärtige oder zukünftige 
Bestimmung des Vertrages aus anderen 
Gründen als den Bestimmungen betref-
fend das Recht der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 
BGB ganz oder teilweise unwirk-
sam/nichtig oder nicht durchführbar sein 
oder werden, so wird hiervon die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrages nicht berührt, soweit nicht die 
Durchführung des Vertrages - auch unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Re-
gelungen - für eine Partei eine unzumut-
bare Härte darstellen würde. Das Gleiche 
gilt, wenn sich nach Abschluss des Ver-
trages eine ergänzungsbedürftige Lücke 
ergibt. 
Entgegen einem etwaigen Grundsatz, 
wonach eine salvatorische Erhaltens-
klausel grundsätzlich lediglich die Be-
weislast umkehren soll, soll die Wirksam-
keit der übrigen Vertragsbestimmungen 
unter allen Umständen aufrecht erhalten 
bleiben und damit § 139 BGB insgesamt 
abbedungen werden. 
Die Parteien werden die aus anderen 
Gründen als den Bestimmungen betref-
fend das Recht der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 
BGB unwirksame/nichtige/undurchführ-
bare Bestimmung oder ausfüllungsbe-
dürftige Lücke durch eine wirksame Be-
stimmung ersetzen, die in ihrem rechtli-
chen und wirtschaftlichen Gehalt der un-
wirksamen/nichtigen/undurchführbaren 
Bestimmung und dem Gesamtzweck des 
Vertrages entspricht. § 139 BGB (Teil-
nichtigkeit) wird ausdrücklich ausge-
schlossen. Beruht die Nichtigkeit einer 
Bestimmung auf einem darin festgeleg-
ten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist 
oder Termin), so ist die Bestimmung mit 
einem dem ursprünglichen Maß am 
Nächsten kommenden rechtlich zulässi-
gen Maß zu vereinbaren. 


